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G e s c h ä f t s o r d n u n g 
- Stand 05/2010 - 

 
 
§ 1   A l l g e m e i n e s 
 

Die Geschäftsordnung bestimmt die Richtlinien, nach denen die Geschäfte des 
Verbandes geführt werden, soweit hierfür in der Satzung nicht besondere 
Bestimmungen vorgesehen sind. 
 

 
§ 2   V e r w a l t u n g 
 

1. Vorstand und Ausschüsse fassen ihre Beschlüsse grundsätzlich in ihren Sitzungen. 
 

2. Der Präsident, bei seiner Verhinderung einer der Vizepräsidenten, beruft und leitet 
die Tagungen des Verbandes und die Sitzungen des Vorstandes. 

 
3. Ist weder der Präsident noch ein Vizepräsident   anwesend, ernennt die 

Versammlung den Versammlungsleiter. Das gleiche gilt sinngemäß für die Sitzungen 
des Vorstandes, des Beirates und der Ausschüsse. 

 
4. Rechtsverpflichtende Schriftstücke müssen gemäß § 25 (2) der Satzung 

unterzeichnet werden. 
 

5. Vorstand und Ausschüsse haben zu jedem ordentlichen Verbandstag über die 
verflossenen Geschäftsjahre einen schriftlichen Bericht vorzulegen, aus dem die 
Verwaltung der Verbandsangelegenheiten zu ersehen ist. 

 
 
§ 3   V e r s a m m l u n g e n   u n d   S i t z u n g e n 
 

1. Der Versammlungsleiter hat die Tagesordnung in der festgesetzten Reihenfolge zur 
Beratung und Abstimmung zu bringen, falls die Versammlung nach Eröffnung keine 
Änderung beschließt. 

 
2. Dringlichkeitsanträge können nur mit Zweidrittelmehrheit zur Beratung und 

Abstimmung zugelassen werden. Über die Dringlichkeit ist zu entscheiden, nachdem 
der Antragsteller diese begründet hat und ein anderer Teilnehmer Gelegenheit hatte, 
dagegen zu sprechen.  

 
3. Der Versammlungsleiter hat in gleicher Sache gestellte Anträge so zur Abstimmung 

zu bringen, dass über den weitgehendsten Antrag zuerst entschieden wird. 
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4. Anträge, die sich aus der Beratung eines Antrages ergeben und ihn in gleicher 
Zielsetzung abändern, sind zugelassen und bedürfen keiner Beschlussfassung über 
die Dringlichkeit. 

 
5. Zu erledigten Anträgen erhält niemand mehr das Wort, es sei denn, dass dies mit 

einfacher Mehrheit beschlossen wird. 
 

6. Anträge auf Schluss der Aussprache sind nach Verlesen der Rednerliste und 
nachdem höchstens ein Redner für und einer gegen den beantragten Schluss 
gesprochen hat, abzustimmen. 

 
7. Über Tagungen und Sitzungen ist eine Niederschrift zu führen, die alle gefassten 

Beschlüsse enthält. Niederschriften sind vom Versammlungsleiter und vom 
Schriftführer zu unterzeichnen und ordnungsgemäß aufzubewahren. 

 
 
§ 4   R e d e o r d n u n g 
 

1. Die Versammlungen sind nach parlamentarischen Grundsätzen zu leiten. Niemand 
hat das Wort zu nehmen, ohne vorher darum nachgesucht zu haben. Es ist eine 
Rednerliste in der Reihenfolge der eingegangenen Meldungen zu führen. 

 
2. Der Versammlungsleiter hat gemäß festgestellter Reihenfolge das Wort zu geben. Er 

selbst kann außer der Reihe zur Sache sprechen. 
 
3. Die Redezeit kann auf Beschluss der Versammlung festgelegt werden. Antragsteller 

erhalten als erste und letzte das Wort. Zur Geschäftsordnung oder zu einer 
Sachberichtigung ist das Wort unabhängig von der Rednerliste zu erteilen. 

 
4. Wird nicht zur Sache gesprochen, verletzt der Redner den parlamentarischen 

Anstand oder entfernt er sich fortwährend vom Gegenstand der Beratung, kann der 
Versammlungsleiter ihm nach vorheriger Ermahnung das Wort entziehen. 

 
5. Grobe Störungen des Ablaufes können vom Versammlungsleiter mit Ausschluss 

geahndet werden. 
 
 
§ 5   A b s t i m m u n g e n   u n d    W a h l e n 
 

1. Zur Annahme eines Antrages genügt in allen Fällen einfache Stimmenmehrheit der 
abgegebenen Stimmen, soweit in der Satzung nichts anderes bestimmt ist. 
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte 
Antrag als abgelehnt  

 
2. Die Abstimmung erfolgt durch Handaufheben, wenn nicht der Versammlungsleiter 

namentliche oder geheime Abstimmung bestimmt, oder wenn eine solche von der 
Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder verlangt wird. 

 
3. Bei allen durch Stimmzettel vorgenommenen  Abstimmungen ist das Ergebnis durch 

mindestens drei Mitglieder der Versammlung festzustellen. 
 

4. Nach Entlastung des Vorstandes übernimmt ein von der Versammlung 
vorgeschlagenes Mitglied den Vorsitz bis zur Neuwahl des Präsidenten oder des 
Vorsitzenden. 

 
 
 


